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Die brennende Zigarette
Ein Autofahrer zündete sich während der Fahrt eine Zigarette an. Dabei glitt ihm die brennende Zigarette aus den Fingern und fiel in den Fussraum vor seinem Sitz. Der Autofahrer beugte sich nach der heruntergefallenen brennenden Zigarette, um sie aufzuheben. Dabei achtete er für einen Moment nicht auf den Verkehr. Hierdurch verursachte er einen Unfall.
Der Autofahrer nahm seine Autoversicherung in Anspruch. Diese verweigerte jedoch die Begleichung des entstandenen Schadens.

Das Landgericht Lüneburg gab der Versicherung recht. Die Richter werteten das Verhalten des Autofahrers als grob fahrlässig, sodass die Versicherung von deren Einstandpflicht für den Unfallschaden befreit war.

(LG Lüneburg, Aktenzeichen 8 O 57/02)
